
 

 

§ 4 Verortung der verfassungsrechtlichen 
Anforderungen an Typisierungen 

Noah Zimmermann 

I. Typisierung als Rechtfertigungsgrund 

In der Rechtsprechung des BVerfG ist bereits seit langer Zeit anerkannt, 
dass im Rahmen von Art. 3 Abs. 1 GG gerade durch ihren typisierenden 
Charakter relevante Ungleichbehandlungen bzw. Gleichbehandlungen 
verursachende Regelungen durch die legitimen Ziele der Verwaltungsver-
einfachung und Rechtssicherheit gerechtfertigt werden können.1 Dies wird 
auch als Typisierungsbefugnis des Gesetzgebers bezeichnet. Dabei versteht 
das BVerfG unter einer Typisierung, „bestimmte in wesentlichen Elemen-
ten gleich geartete Lebenssachverhalte normativ zusammenzufassen“2. 

Dabei kann eine Unterscheidung von Typisierungen u.a. anhand dessen 
vorgenommen werden, ob mit der typisierenden Regelung allein der Ver-
einfachungszweck verfolgt wird (isolierte Typisierung) oder ob eine dem 
Grunde nach zur Verfolgung anderer Zwecke ungleichbehandelnde Rege-
lung hinsichtlich der genauen Reichweite ihrer tatbestandlichen Voraus-
setzungen (tatbestandsbezogene integrierte Typisierung) bzw. hinsichtlich 
des genauen Umfangs der angeordneten Rechtsfolge3 (rechtsfolgenbezo-
gene integrierte Typisierung) typisiert. Bei integrierten Typisierungen wer-
den also mit der Regelung mindestens zwei Zwecke verfolgt, die beide für 
die rechtfertigungsbedürftigen Ungleichbehandlungen bzw. Gleichbe-
handlungen ursächlich sind. 

 

                                                           
1  Vgl. etwa bereits BVerfGE 9, 20 (31 f.); besonders deutlich etwa BVerfGE 135, 126 

(148 f. Rn. 69 ff.). 
2 BVerfGE 111, 115 (137). 
3 Diesbezügliche Typisierungen werden teils auch als Pauschalierung bezeichnet, s. etwa 

T. Spitzlei, Die Gesetzgebungstechnik der Pauschalierung und ihre verfassungsrechtli-
che Bewertung, 2016, S. 116 ff. 
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Dieser Beitrag umreißt die durch das BVerfG aufgestellten verfassungs-
rechtlichen Anforderungen an eine zulässige Typisierung (II.), stellt die in 
der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung auftretenden systematischen 
Verortungsmöglichkeiten dieser Anforderungen dar (III.) und nimmt ab-
schließend eine Bewertung jener Verortungsmöglichkeiten vor (IV.). 

II. Anforderungen an eine zulässige Typisierung 

Das BVerfG hat im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von Anforderungen an 
zulässige Typisierungen herausgearbeitet. Diese sind – ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit und letztverbindliche Systematisierung wiedergegeben: 

a) Gesetzliche Verallgemeinerungen müssen von einer möglichst 
breiten, alle betroffenen Gruppen und Regelungsgegenstände ein-
schließenden Beobachtung ausgehen.4 

b) Die tatsächlichen Anknüpfungspunkte der Typisierung müssen 
im Normzweck angelegt sein.5 

c) Der Gesetzgeber darf keinen atypischen Fall als Leitbild wählen, 
sondern muss realitätsgerecht den typischen Fall als Maßstab zu-
grunde legen.6 

d) Die Vorteile der Typisierung müssen in einem angemessenen Ver-
hältnis zu der mit ihr notwendig verbundenen Ungleichheit der 
steuerlichen Belastung stehen.7 

e) Es muss im konkreten Fall ein Bedürfnis für eine Typisierung ge-
ben, was insbesondere bei Vorgängen der Massenverwaltung ei-
nerseits und bei Regelungen über ungewisse Umstände oder Ge-
schehnisse, die sich selbst bei detaillierter Einzelfallbetrachtung 
nicht mit Sicherheit bestimmen lassen, andererseits gegeben ist.8 

 

                                                           
4 BVerfGE 96, 1 (6). 
5 BVerfGE 111, 115 (137). 
6 BVerfGE 27, 142 (150). 
7 Vgl. bereits BVerfGE 21, 12 (27). 
8 Zusammenfassend BVerfGE 151, 101 (145 f. Rn. 114). 
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Die durch die Typisierung eintretenden Härten und Ungerechtig-
keiten dürfen nur unter (verwaltungstechnischen) Schwierigkei-
ten vermeidbar sein.9 

f) Eintretende Härten und Ungerechtigkeiten dürfen nur eine ver-
hältnismäßig kleine Zahl von Personen betreffen.10 

g) Das Ausmaß der Ungleichbehandlung muss gering sein.11 

h) Eine typisierende Ausnahmeregelung darf nicht derart weit gefasst 
werden, dass das Regel-Ausnahme-Verhältnis de facto umgekehrt 
wird.12 

Ferner betont das BVerfG, dass der gesetzgeberische Spielraum für Typi-
sierungen umso enger ist, je dichter die verfassungsrechtlichen Vorgaben 
außerhalb von Art. 3 Abs. 1 GG sind.13 Er ende dort, wo die speziellen Dis-
kriminierungsverbote des Art. 3 Abs. 2 und Abs. 3 GG betroffen sind.14 
Auch bestünde im Rahmen von gegenüber einem Normalfall bevorzugen-
den Regelungen ein größerer Spielraum für Typisierung als im Rahmen 
von gegenüber einem Normalfall benachteiligenden Regelungen.15 Zudem 
sei der Spielraum dann erweitert, wenn der Gesetzgeber mit einem neuar-
tigen Phänomen konfrontiert wird und es bisher nicht möglich war, dies-
bezüglich ausreichende Erfahrungen zu sammeln.16 

Nicht abschließend geklärt ist dabei das Verhältnis der Anforderungen zu-
einander. So könnten etwa a) und c) als im Wesentlichen dieselbe Anfor-
derung angesehen werden. Auch könnten e), f) und g) als besondere Aus-
prägungen von d) angesehen werden. In diesem Falle würde sich wiederum 
die Frage stellen, ob es sich dabei um abschließende oder nur um beispiel-
hafte Ausprägungen handelt. 

 

                                                           
9 BVerfGE 45, 376 (390). 
10 Vgl. bereits BVerfGE 17, 1 (24); explizit dann BVerfGE 26, 265 (276). 
11 Vgl. bereits BVerfGE 26, 265 (276); in diese Richtung auch schon BVerfGE 21, 12 (27). 
12 BVerfGE 138, 136 (225 Rn. 227). Mit anderer, stärker einzelfallbezogener Interpreta-

tion hingegen U. Kischel, in: BeckOK, GG, Stand: 06.2025, Art. 3 Rn. 124.2. 
13  BVerfGE 133, 377 (413 Rn. 88). 
14 Ebd. 
15 BVerfGE 17, 1 (23 f.). 
16 BVerfGE 33, 171 (189 f.). 
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III. Systematische Verortung der Anforderungen 

Die systematische Verortung der vorgenannten Anforderungen divergiert 
in der Rechtsprechung des BVerfG. Zum Teil werden nur diese Anforde-
rungen geprüft und eine echte Verhältnismäßigkeitsprüfung erfolgt über-
haupt nicht.17 Hingegen hat es die Anforderungen teilweise aber innerhalb 
der Angemessenheitsprüfung verortet.18 Eine Verortung innerhalb der Er-
forderlichkeitsprüfung ist ebenfalls auffindbar.19 Teilweise ist auch unklar, 
ob eine Verortung innerhalb oder möglicherweise auch außerhalb einer 
Verhältnismäßigkeitsprüfung erfolgt.20 

Eine vergleichbare Situation zeigt sich in Fällen, in denen das BVerfG statt 
der Verhältnismäßigkeitsprüfung eine bloße Willkürkontrolle vornimmt. 
So unterbleibt teils eine separate Subsumtion unter die (zuvor in der Ent-
scheidung durchaus benannten) besonderen Anforderungen an Typisie-
rungen und Vereinfachungsgesichtspunkte werden nur inzident in der 
Willkürprüfung behandelt.21 In der Entscheidung zur Mindestgewinnbe-
steuerung hingegen wurden die besonderen Anforderungen allerdings 
selbstständig neben einer bloßen Willkürprüfung geprüft.22 

IV. Bewertung 

Es überzeugt nicht, die besonderen Anforderungen an Typisierungen je 
nach Entscheidung unterschiedlich systematisch zu verorten. Auch müs-
sen sich die Typisierungsanforderungen in die herkömmliche Prüfungs-
struktur der Rechtfertigungsprüfung bei Art. 3 Abs. 1 GG einfügen. Denn 
es muss einen dogmatischen Anknüpfungspunkt für die Prüfung der An-

 

                                                           
17 Etwa BVerfGE 162, 277 (320 ff. Rn. 105 ff.); BVerfG, NVwZ 2025, 668 (669 f. Rn. 34 ff.). 
18 BVerfGE 151, 101 (145 ff. Rn. 110 ff.); BVerfGE 161, 163 (276 ff. Rn. 313 ff.). Dahinge-

hend auch bereits BVerfGE 135, 126 (148 ff. Rn. 70 ff.). 
19 BVerfGE 158, 282 (340 ff. Rn. 140 ff.). 
20 BVerfGE 164, 347 (414 ff. Rn. 184 ff.). 
21 BVerfGE 152, 274 (322 ff. Rn. 122 ff.; 314 f. Rn. 101 ff.); BVerfGE 164, 347 (401 ff. 

Rn. 147 ff.; 396 f. Rn. 135 ff.). 
22 BVerfG, DStR 2025, 2000 (2008 ff. Rn. 125, 126 ff., 137 ff.). 



2025/26 Verortung der Typisierungsanforderungen 45 

 

 

forderungen an eine Typisierung geben, der bei einer von der herkömmli-
chen Prüfungsstruktur der Rechtfertigungsprüfung getrennten Prüfung je-
doch fehlt. 

Am treffendsten ist eine Verortung der Anforderungen innerhalb der Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung, wobei sie in der Regel im Rahmen der Ange-
messenheitsprüfung die größte Rolle spielen dürften.23 Denn die Anforde-
rungen lassen sich allesamt als Ausprägung der Abwägung zwischen dem 
Ausmaß der Ungleichbehandlung und dem Interesse an einer effizienten 
Vollziehbarkeit der getroffenen typisierenden Regelung verstehen. Weni-
ger überzeugend ist hingegen ein Verständnis bereits als Voraussetzung für 
das Vorliegen einer Typisierung, da naheliegenderweise (auch nach der 
vorgenannten Definition des BVerfG) jegliche generalisierende Norm eine 
Typisierung darstellt, auch wenn z.B. bereits nicht einmal der typische Fall 
als Leitbild gewählt wird. 

Diese Schlussfolgerungen stellen aber wiederum jedenfalls manche der 
durch das BVerfG aufgestellten Anforderungen auch in der Sache in Frage. 
Denn wenn es sich vor allem um Ausprägungen der Angemessenheitsprü-
fung handelt, erscheint es fraglich, ob sie trennscharf zulässige von unzu-
lässigen Typisierungen abgrenzende Voraussetzungen oder nicht vielmehr 
lediglich im Rahmen einer allgemeinen Abwägung zu berücksichtigende 
Abwägungsgesichtspunkte sind. Jedenfalls hinsichtlich der Anforderung, 
dass das Ausmaß der Ungleichbehandlung gering sein müsse, stellt sich 
ganz konkret die Frage, ob in dem Fall, dass man die Anforderung tatsäch-
lich so streng versteht, wie sie auf den ersten Blick erscheint, diese mit dem 
Charakter einer Abwägung nur schwer vereinbar ist. Denn es erscheint 
denkbar, dass beispielsweise mittelschwere Ungleichbehandlungen durch 
eine die effiziente Vollziehbarkeit in sehr großem Maße fördernde Typi-
sierung gerechtfertigt werden können. 

 

                                                           
23 Für eine Prüfung von Typisierungen maßgeblich anhand des Verhältnismäßigkeits-

grundsatzes, v.a. anhand der Angemessenheit u.a. S. Huster, in: Berliner Kommentar 
zum Grundgesetz, Stand: 2023, Art. 3 Rn. 145 f.; vgl. auch T. Spitzlei, Die Gesetzge-
bungstechnik der Pauschalierung und ihre verfassungsrechtliche Bewertung, 2016, 
S. 381 ff.; T. Kingreen, in: Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Stand: 02.2020, Art. 3 
Rn. 648; A. Thiele, in: Dreier, GG, 4. Auflage 2023, Art. 3 Abs. 1 Rn. 48; A. Nußberger/J. 
Hey, in: Sachs, GG, 10. Auflage 2024, Art. 3 Rn. 109 f.; F. Wollenschläger, in: Hu-
ber/Voßkuhle, GG, 8. Auflage 2024, Art. 3 Abs. 1 Rn. 203. 
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Besonders wenig überzeugend ist die in der Entscheidung zur Mindestge-
winnbesteuerung anzutreffende Vorgehensweise, die in der Rechtspre-
chung anerkannten Anforderungen an Typisierungen neben einer bloßen 
Willkürkontrolle zu prüfen. Denn dadurch werden die im Rahmen der 
Willkürkontrolle eigentlich großzügigen Rechtfertigungsmöglichkeiten 
durch die ohne dogmatischen Anknüpfungspunkt geprüften Typisie-
rungsanforderungen unterlaufen. Typisierungsanforderungen sollten hier 
innerhalb der Willkürkontrolle geprüft werden und konsequenterweise 
dann in diesen Fällen einen gleichermaßen großzügigen Maßstab darstel-
len. 

 

 
 


	Gesamtfassung - Stand 2025-11-25 final.pdf
	Inhaltsverzeichnis
	Vorwort
	Aus der Arbeit des Instituts
	§ 1 Verhältnismäßigkeit im Steuerrecht
	I. Grundrechtsschutz im Steuerrecht
	II. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
	III. Individualisierende Verhältnismäßigkeit
	IV. Rechtfertigung der Steuern
	V. Exemplarisch: Die Einkommensteuer
	1. Übermaß
	2. Gleichmaß


	§ 2 Schuldenbremse – Quo vadis?
	I. Regelungsregime der verfassungsrechtlichen Schuldenbremse 2009
	II. Staatsverschuldung in den Krisenjahren seit 2020 – Der Weg bis zum Showdown der Bundesregierung im November 2024
	III. Die Verfassungsänderungen im März 2025 –  Faktische Entgrenzung der Schuldenregel
	IV. Themen der aktuellen Reformdiskussion
	V. Die Idee des Steuerstaates – Staatliche Teilhabe an erwirtschaftetem Gewinn

	§ 3 Die Verwendung der Restmittel im Restrukturierungsfonds
	I. Hintergrund
	II. Entwicklungen der letzten Jahre
	III. Das Vorhaben der aktuellen Bundesregierung
	IV. Finanzverfassungsrechtliche Gedanken
	V. Ausblick

	§ 4 Verortung der verfassungsrechtlichen Anforderungen an Typisierungen
	I. Typisierung als Rechtfertigungsgrund
	II. Anforderungen an eine zulässige Typisierung
	III. Systematische Verortung der Anforderungen
	IV. Bewertung

	§ 5 Ökonomische und ertragsteuerliche Bewertungsansätze für Daten im Lichte des Leistungsfähigkeitsprinzips
	I. Einleitung
	II. Ökonomische Ansätze der (Daten-)Bewertung
	1. Marktpreisorientierte Bewertung
	2. Nutzenorientierte Bewertung
	3. Kostenorientierte Bewertung

	III. Ertragsteuerrechtliche Maßstäbe der (Daten-)Bewertung
	1. Ansatz mit Anschaffungs- und Herstellungskosten
	2. Ansatz mit gemeinem Wert/Verkehrswert
	3. Ansatz mit Teilwert

	IV. Bewertungsansätze im Lichte der Leistungsfähigkeit
	V. Fazit

	§ 6 Die einkommensteuerrechtliche Erfassung von  Pokergewinnen in der Rechtsprechung des BFH
	I. Einführung
	II. Gewerbliche Einkünfte
	1. Betätigung am Markt
	2. Keine private Vermögensverwaltung
	a. Abgrenzungskriterien
	b. Rechtsfolge bei fehlender Gewerblichkeit?


	III. Fazit

	§ 7 Die steuerliche Behandlung sog. Ökowertpapiere166F*
	I. „Ökowertpapiere“
	II. Zulässigkeit staatlicher Wirtschaftstätigkeit
	III. Entgeltlichkeit der Verträge
	1. Anspruch auf Durchführung der Projekte
	2. Schenkung unter Auflage?

	IV. Konsequenzen für die Gewinn- und Ertragsbesteuerung
	1. Körperschaftsteuer
	2. Gewerbesteuer

	V. Resümee

	§ 8 Ausnahmsweise ermäßigt – Zu den Ermäßigungstatbeständen im deutschen Umsatzsteuerrecht
	I. Aktueller Anlass: Dauerhafte Ermäßigung in der Gastronomie
	II. Grundlagen und europäischer Vergleich
	III. Ursprüngliche Zielsetzung und Entwicklung  der Ermäßigungen
	IV. Unionsrechtlicher Rahmen
	1. Bestimmungslandprinzip und Gestaltungsspielraum der Mitgliedstaaten
	2. Unionsrechtliche Grenzen des Gestaltungsspielraums

	V. Verfassungsrechtliche Maßstäbe
	VI. Ausgewählte Ermäßigungen auf dem  verfassungsrechtlichen Prüfstand
	1. Ermäßigung für Beherbergungsleistungen und  Gastronomie
	2. Kulturelle Leistungen

	VII. Fazit

	§ 9 Verdeckter rückwirkender Treaty Override
	I. Hinführung
	II. Zulässigkeit des Treaty Override im Allgemeinen
	1. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu § 50d Abs. 8 EStG
	2. Überzeugungskraft der Rechtsprechung

	III. Zulässigkeit eines unbewussten und rückwirkenden Treaty Overrides
	1. Norminhalt des § 50d Abs. 10 Satz 1 EStG
	2. Verdeckter Treaty Override
	3. Echte Rückwirkung

	IV. Fazit

	§ 10 Irrungen, Wirrungen im Umgang mit dem Grundsatz weltanschaulich-religiöser Neutralität des Staates
	I. Religiöse Symbole in staatlichen Räumen: Alter Wein in neuen Schläuchen
	II. Das Neutralitätsgebot in der  BVerfG-Rechtsprechung
	1. Hergebrachte Maßstäbe der Rechtsprechung
	2. Beeinträchtigung auch durch  „private Grundrechtsausübung“ von Amtsträgern
	3. Das Verhältnis zur negativen Glaubensfreiheit
	4. Der Neutralitätsgrundsatz als abwägungsfähiges Prinzip

	III. Irrungen, Wirrungen in aktuellen Fällen
	1. Der Bayerische Kreuzerlass
	a. Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG „im Lichte“ des Neutralitätsgebots?
	b. Irrweg des BVerwG: Das Kreuz „als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns“

	2. Das Kruzifix im Eingangsbereich einer Schule
	3. Das Verbot religiöser Symbole für Schöffen


	Beste Studienarbeit im Schwerpunktbereich Steuerrecht 2025
	Der Erwerb eigener Anteile im Körperschaftsteuerrecht
	I. Dualität eigener Anteile
	II. Gesellschaftsrechtliche Bewertung
	III. Handelsbilanzrechtliche Bewertung
	IV. Bilanzierung vor dem BilMoG
	1. Bilanzierung nach dem BilMoG
	2. Kapitalschutz
	a. GmbH
	b. AG
	c. Erwerb unter pari


	V. Steuerbilanzrechtliche Bewertung
	1. BMF-Schreiben vom 2.12.1998
	2. BMF-Schreiben vom 27.11.2013
	a. Keine korrespondierende Behandlung
	b. Analoge Anwendung von § 28 Abs. 2 KStG
	c. Keine Minderung des Sonderausweises
	d. Keine „Leistung“ gem. § 27 Abs. 1 S. 3 KStG
	e. Keine konsistente Behandlung
	aa. Direktzugriff auf das steuerliche Einlagekonto
	bb. Analogie
	cc. Anregung einer Gesetzesänderung

	f. Auswirkungen auf die übrigen Gesellschafter


	VI. Anwendbarkeit des § 8b Abs. 7 S. 2 KStG
	VII. Resümee

	Dokumentation
	Personalia
	Lehrstuhl für Öffentliches Recht unter besonderer  Berücksichtigung des Finanz- und Steuerrechts
	Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europäisches  und Internationales Steuerrecht
	Leiterin der Geschäftsstelle
	Emeriti
	Honorarprofessoren und Lehrbeauftragte

	Publikationen 2025
	Prof. Dr. Hanno Kube, LL.M. (Cornell)
	Herausgeberschaften
	Beiträge in Sammelwerken
	Kommentierungen
	Buchrezensionen und -anzeigen
	Weitere Veröffentlichungen
	1.

	Prof. Dr. Ekkehart Reimer
	Herausgeberschaft
	Beiträge in Sammelwerken
	Kommentierungen
	Weitere Veröffentlichung

	Tim Buchholz
	Milena Dietz
	Fiona Karl
	Dr. Robert Pracht
	Luca Steinbeck
	Katharina Steuer
	Moritz Teichmann
	Johanna Wiegand
	Noah Zimmermann

	Chronik des Jahres 2025
	International and European Tax Moot Court
	Zukunft der kommunalen Ertragsteuer
	Sachstandstagung – Geschichte der Erbschaftsteuer
	Institutsausflug in den Odenwald
	BFH Moot Court 2025
	Öffentliche Verschuldung
	Staatsrechtslehrer, Freiheitskämpfer, Menschenfreund: Reinhard Mußgnug (1935–2025) zum Gedächtnis
	I. Der junge Wissenschaftler
	II. Freiheit des Wortes, Freiheit der Wissenschaft
	III. Zurück in Heidelberg
	IV. Jenseits der Universität
	V. Begegnungen



